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Artikel 1

1. Abschnitt II wird wie folgt gefasst:

�II. Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung (IM)

1. Allgemeine Abteilung, Beamtenrecht

2. Abteilung Digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur 
und Geoinformation

3. Abteilung Kommunalangelegenheiten, Ausländerrecht

4. Abteilung Polizei, Brand- und Katastrophenschutz

5. Abteilung Verfassungsschutz

6. Abteilung Bau�

2. Abschnitt IV wird wie folgt gefasst:

�IV. Finanzministerium (FM)

1. Allgemeine Abteilung, Besoldung, Versorgung und Ta-
rifrecht

2. Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft

Dritte Änderung des Organisationserlasses der Ministerpräsidentin*

Erlass der Ministerpräsidentin � Staatskanzlei

Vom 2. Juli 2024

Gemäß Artikel 43 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 1993 (GVOBl. M-V S. 372), die zuletzt 
durch das Gesetz vom 21. Dezember 2021 (GVOBl. M-V S. 1806) geändert worden ist, wird der Organisationserlass der Minister-
präsidentin vom 21. Dezember 2021 (AmtsBl. M-V S. 1079), der durch die Verwaltungsvorschrift vom 14. November 2022 (AmtsBl. 
M-V S. 642) geändert worden ist, wie folgt geändert:

3. Abteilung Steuern

4. Abteilung Staatshochbau und Liegenschaften

5. Abteilung Beteiligungen und Verwaltungsmodernisie-
rung�

3. Abschnitt VII wird wie folgt gefasst:

�VII.  Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung 
(BM)

1. Allgemeine Abteilung

2. Abteilung Grundsatzangelegenheiten des Schulwesens, 
beruß iche Schulen und Lehrkräftegewinnung

3. Abteilung Lehrkräftebildung und Digitalisierung

4. Abteilung Kindertagesförderung, allgemein bildende 
Schulen und Inklusion�

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 3. Juli 2024 in Kraft.

AmtsBl. M-V 2024 S. 739

* Ändert VV vom 21. Dezember 2021; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 100 - 40
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1. Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium 
der Justiz haben im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern und für Heimat vereinbart, die Anordnung 
über die Verwertung der in Staatsschutzverfahren rechtmäßig 
eingezogenen Filme außer Kraft zu setzen.

2. Die Verwaltungsvorschrift über die Anordnung über die Ver-
wertung der in Staatsschutzverfahren rechtmäßig eingezoge-
nen Filme vom 15. Dezember 1994 (AmtsBl. M-V 1995 S. 7) 
wird aufgehoben.

3. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2024 S. 740

Verwaltungsvorschrift zur Aufhebung der Anordnung über die Verwertung der in 
Staatsschutzverfahren rechtskräftig eingezogenen Filme*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz

Vom 9. Juli 2024 � III330/4021-9SH �

* Hebt VV vom 15. Dezember 1994 auf; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 3121 - 7
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Kiese und Kiessande im Sinne der Bodenschatzziffer 9.23 so-
wie Quarz- und Spezialsande im Sinne der Bodenschatzziffer 
9.26 für den Erhebungszeitraum 2023

Produktionswert (Bundesrepublik): 1.109.269.000 EUR
Produktionsmenge (Bundesrepublik): 116.832.549 t

Quotient aus Produktionswert und 
Produktionsmenge: 9,4945 EUR/t
50 v. H. des Quotienten aus Produktionswert und
Produktionsmenge  4,7473 EUR/t

Der Marktwert für Kiese und Sande (9.23 und 9.26)
wird festgesetzt auf:  4,75 EUR/t

10 v. H. des Marktwertes:  0,475 EUR/t

Der Förderabgabesatz nach § 31 Absatz 2 
BBergG beträgt  0,475 EUR/t.

AmtsBl. M-V 2024 S. 741

Förderabgabesätze auf der Grundlage des § 10 Absatz 2 der Verordnung über die Feldes- und 
Förderabgabe Mecklenburg-Vorpommern für bergfreie Bodenschätze

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Vom 3. Juli 2024 � V 520 �
Auf der Grundlage von §§ 31 und 32 des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, und der Verordnung über die Feldes- und Förderabgabe vom 
8. April 2014 (GVOBl. M-V S. 140) wurde für die nachfolgenden Bodenschätze der Marktwert errechnet und der daraus resultierende 
Förderabgabesatz für das Jahr 2023 festgelegt:
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Artikel 1

Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Investitio-
nen in der landwirtschaftlichen Produktion nach dem Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm vom 26. September 2023 (AmtsBl. M-V 
S. 622) wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1.2 wird wie folgt gefasst:

�1.2 Die Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Ver-
waltungsvorschrift, des § 44 der Landeshaushaltsord-
nung Mecklenburg-Vorpommern (LHO), der dazuge-
hörigen Verwaltungsvorschrift (VV zu § 44 LHO) und 
unter Berücksichtigung folgender Vorschriften gewährt:

a) der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit 
Vorschriften für die Unterstützung der von den Mit-
gliedsstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrar-
politik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) zu Þ nanzie-
renden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 435 vom 
6.12.2021, S. 1, L 181 vom 7.7.2022, S. 35, L 227 vom 
1.9.2022, S. 137), die zuletzt durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2024/946 (ABl. L 2024/946, 26.3.2024) 
geändert worden ist,

b) der Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 
über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. L 435 
vom 6.12.2021, S. 187, L 29 vom 10.2.2022, S. 45), 
die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1408 
(ABl. L 216 vom 19.8.2022, S. 1) geändert worden ist,

c) des durch die Europäische Kommission genehmigten 
GAP-Strategieplanes (GAP-SP) der Bundesrepublik 
Deutschland 2023-2027 vom 21. November 2022 
(CCI-Code: 2023DE06AFSP001),

d) des GAK-Gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 
2016 (BGBl. I S. 2231) geändert worden ist, und des 

Erste Änderung der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der 
landwirtschaftlichen Produktion nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

Vom 8. Juli 2024 � VI 300 �

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und dem Landesrechnungshof folgende Verwaltungsvorschrift:

* Ändert VV vom 26. September 2023; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 450

entsprechenden Rahmenplanes der Gemeinschaftsauf-
gabe �Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes�,

e) des GAP-Finanzinteressen-Schutz-Gesetzes vom 26. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 204) und

f) dem ELER-Fördergesetz vom 27. November 2023 
(GVOBl. M-V S. 866).�

2. Nummer 2.5 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe j wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

b) Folgender Buchstabe k wird angefügt:

�k) Investitionen in Stallbauten für die Schweinehaltung 
(Absatzferkel, Zuchtläufer, Mastschweine, Jung- und 
Zuchtsauen und Zuchteber), mit Ausnahme der unter 
Anlage 2 genannten baulichen und sonstigen Anlagen, 
sowie Investitionen in Modernisierungsmaßnahmen 
nach Nummer 2 in Verbindung mit Nummer 5.2.10, 
die im Rahmen der Umstellung der Haltung von Jung- 
oder Zuchtsauen (Deckzentrum oder Abferkelbereich) 
durchgeführt werden. Die Gewährung von Zuwendun-
gen für Investitionen in Stallbauten für die Schweine-
haltung ist bis zum 31. Dezember 2027 befristet.�

3. Nummer 4.5 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4.5.1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort �Errichtung� werden ein Komma 
und die Wörter �den Erwerb oder die Modernisie-
rung� eingefügt.

bb) Buchstabe b wird aufgehoben.

cc) Der Buchstabe c wird Buchstabe b und wie folgt ge-
fasst:

�b) eine Genehmigung der zuständigen Behörde zur 
Wasserentnahme vorlegen, wobei bei einer ge-
planten Nettovergrößerung der bewässerten Flä-
che die Wasserentnahmegenehmigung diese mit 
einschließen und aktualisiert sein muss.�

b) Nummer 4.5.2 Satz 2 wird aufgehoben.
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c) Die folgenden Nummern 4.5.3 und 4.5.4 werden ange-
fügt:

�4.5.3 Bei Investitionen in eine bestehende Bewässe-
rungsanlage ist eine Wassereinsparung von min-
destens 25 Prozent zu erreichen. Betriff t die In-
vestition Grund- oder Oberß ächenwasserkörper, 
deren Zustand aus mit der Wassermenge zusam-
menhängenden Gründen niedriger als gut einge-
stuft wurde, so muss die Senkung des Wasserver-
brauchs mindestens 50 Prozent betragen.

4.5.4 Es sind die Vorgaben des Artikels 74 der Verord-
nung (EU) 2021/2115 zu beachten.�

4. Nummer 4.6 wird aufgehoben.

5. Die Nummer 4.7 wird die Nummer 4.6.

6. Nummer 5.2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5.2.9 wird nach der Angabe �5.2.6� die An-
gabe �und 5.2.11� eingefügt.

b) Nach Nummer 5.2.10 wird folgende Nummer 5.2.11 ein-
gefügt:

�5.2.11 Für speziÞ sche Investitionen zum Umwelt- und 
Klimaschutz für die Schweinehaltung nach 
Nummer 2.1 bis 2.3 in Verbindung mit Anlage 
2 Nummer 1.2 bis 1.6 kann ein Zuschuss von 
bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben gewährt werden. Diese Teilmaßnahme ist 
bis zum 31. Dezember 2027 befristet.�

c) Die bisherige Nummer 5.2.11 wird die Nummer 5.2.12 
und die Angabe �5.2.10� wird durch die Angabe �5.2.11� 
ersetzt.

7. Der Nummer 7.4 wird folgender Satz angefügt:

�Die Belegliste enthält abweichend von Nummer 5.3.6.5 der 
VV zu § 44 LHO nur die Ausgaben.�

8. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Unter der Angabe �Anlage 1� werden im Klammerzusatz 
nach der Angabe �2.3� ein Komma und die Angabe �2.5� 
eingefügt.

b) Teil A wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummer 5 wird aufgehoben.

bb) Die Nummer 6 wird die Nummer 5 und es werden in 
der Überschrift die Wörter �und Zuchtebern,� und im 
zweiten Spiegelstrich das Wort �Eber,� gestrichen.

cc) Die Nummern 7 bis 14 werden die Nummern 6 bis 13.

c) Teil B wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummern 5 und 6 werden aufgehoben.

bb) Die Nummern 7 bis 14 werden die Nummern 5 bis 12.

9. In der Anlage 2 werden unter der Angabe �Anlage 2� im 
Klammerzusatz nach der Angabe �5.2.6� ein Komma und die 
Angabe �5.2.11� eingefügt.

10. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort �verringert� die Wörter 
�und im GAP-Strategieplan anhand wissenschaftlicher 
Erkenntnisse erläutert� eingefügt.

b) In Satz 3 werden nach den Wörtern �wissenschaftlicher 
Erkenntnisse� die Wörter �im GAP-Strategieplan� einge-
fügt.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2024 S. 742
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Artikel 1

Die Administrationsförderrichtlinie vom 28. November 2022 
(AmtsBl. M-V S. 679) wird wie folgt geändert:

1. In der Präambel werden die Wörter �aus dem Sondervermö-
gen M-V Schutzfonds� gestrichen.

2. In Nummer 1.1 Buchstabe a werden die Wörter �Artikel 1 
und 2 Satz 2 des Gesetzes vom 29. September 2020 (BGBl. 
I S. 2048)� durch die Wörter �Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478)� ersetzt.

3. Der Nummer 6.1 wird folgender Satz angefügt:

�Satz 1 gilt für die privaten Zuwendungsempfänger analog.�

4. Nummer 7.3.2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort �Nicht� durch die Wörter �Zu-
rückgezahlte oder nicht� ersetzt.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

�Die Anträge sind unter Verwendung des entsprechenden 
Vordrucks schriftlich einzureichen.�

5. Die Anlage 1 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verwal-
tungsvorschrift ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2024 S. 744

Anlage

Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Administrationsförderrichtlinie*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung

Vom 3. Juli 2024 � VII-320-00000-2020/070-006 �

Das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung erlässt im Benehmen mit der Bundesrepublik Deutschland und Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung sowie nach Anhörung des Landesrechnungs-
hofes folgende Verwaltungsvorschrift:

* Ändert VV vom 28. November 2022; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 427



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024 745Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024746 Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024 747Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024748 Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024 749Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024750 Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024 751Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024752 Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024 753Nr. 31



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024754 Nr. 31

In ihrer Sitzung am 6. Juni 2024 hat die Evaluierungs- und Ent-
wicklungskommission nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 
SGB IX (LRV M-V) zur Thematik Leistungen bei Pflegebedürf-
tigkeit in der Muster-Leistungsvereinbarung (Anlage 6a zum 
LRV M-V) nach Ablauf der Erklärungsfrist bis 20. Juni 2024 Fol-
gendes geeint:

In Punkt 3.2.4 der Muster-Leistungsvereinbarung, allgemein 
(Anlage 6a zum LRV M-V) wird nach Satz 2 und der Ent-
scheidungsmöglichkeit zwischen �Ja� und �Nein� nach dem 
Klammerzusatz �Zutreffendes bitte ankreuzen� folgender Ab-
satz eingefügt:

�Falls ja: Die hier vereinbarten Pflegeleistungen werden 
in der Art und in der Vergütungsform nur bis zur 
Bekanntgabe eines verbindlichen Beschlusses der 
Evaluierungs- und Entwicklungskommission ge-
mäß § 31 LRV M-V erbracht. Sobald die Evaluie-
rungs- und Entwicklungskommission Regelun-
gen zum Umgang mit § 25 LRV M-V beschlossen 
hat, soll innerhalb des Vereinbarungszeitraumes 
auf Wunsch eines Vereinbarungspartners, die hier 
beschlossene Regelung zur Erbringung und Ver-
gütung der Pflegeleistungen entsprechend des Be-
schlusses angepasst werden.�

Die überarbeitete Muster-Leistungsvereinbarung, allgemein (An-
lage 6a LRV M-V) ist bekannt gemacht.

AmtsBl. M-V 2024 S. 754

Ergänzung von Punkt 3.2.4 (Leistungen bei Pß egebedürftigkeit) der 
Muster-Leistungsvereinbarung, allgemein (Anlage 6a zum LRV M-V nach § 131 SGB IX)

Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport

Vom 28. Juni 2024 � IX-862-00a LRV-2022/024-021 �

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport gibt in seiner Funktion als Geschäftsstelle der Evaluierungs- und Entwicklungs-
kommission nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX nachfolgenden Beschluss der Evaluierungs- und Entwicklungskommis-
sion nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX bekannt:
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In ihrer Sitzung am 6. Juni 2024 hat die Evaluierungs- und Ent-
wicklungskommission nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 
SGB IX (LRV M-V) nach Ablauf der Erklärungsfrist bis 20. Juni 
2024 hinsichtlich der Umsetzung der Regelungen aus § 6 Ab-
satz 4 Satz 4 Nummer 2 Unterpunkt Begleitender Dienst LRV 
M-V Folgendes geeint:

1. Den Mitgliedern der Evaluierungs- und Entwicklungskom-
mission ist bewusst, dass es bisher nicht möglich war, § 6 
Absatz 4 Satz 4 Nummer 2 Unterpunkt Begleitender Dienst 
LRV M-V vollständig umzusetzen. Ursächlich sind u. a. die 
Verzögerungen in den Verhandlungen auch bei Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen und die noch nicht vorlie-
genden Prüfberichte.

2. Insoweit werden zu § 6 Absatz 4 Satz 4 Nummer 2 Unter-
punkt Begleitender Dienst LRV M-V und seine Anwendung 
nachfolgende Ergänzungen und Klarstellungen vereinbart:

a) Die Geltung des Personalschlüssels für den Begleitenden 
Dienst von 1:90 Plätze wird um ein Jahr, also bis zum 
31. Dezember 2025 verlängert.

b) Auch die weiteren bei diesem Unterpunkt genannten Ter-
mine werden jeweils um ein Jahr verlängert.

Das bedeutet:

�Bestätigt das Ergebnis einer vor dem 30. Juni 2025 durch-
geführten Prüfung nach den §§ 27 ff . die Wirksamkeit dieser 
Regelung, wird sie fortgesetzt. Im anderen Fall gilt ab dem 
1. Januar 2026 ein Personalschlüssel von 1:100 Plätze.�

AmtsBl. M-V 2024 S. 755

Umsetzung der Regelungen aus § 6 Absatz 4 Satz 4 Nummer 2 Unterpunkt 
Begleitender Dienst LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX

Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport

Vom 28. Juni 2024 � IX-862 - 00LRV-2022/024-020 �

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport gibt in seiner Funktion als Geschäftsstelle der Evaluierungs- und Entwicklungs-
kommission nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX nachfolgenden Beschluss der Evaluierungs- und Entwicklungskommis-
sion nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX bekannt:
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In ihrer Sitzung am 6. Juni 2024 hat die Evaluierungs- und Entwick-
lungskommission nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX 
(LRV M-V) zur Thematik Teilzeitvergütung für Leistungen im Ar-
beitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen 
nach Ablauf der Erklärungsfrist bis 14. Juni 2024 Folgendes geeint:

I. Grundsätzliches

Momentan bestehen in der Praxis unterschiedliche Ansichten 
zur Auslegung der Regelungen des LRV M-V und seiner An-
lagen zur Teilzeitvergütung für Leistungen im Arbeitsbereich 
einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen. Das 
bezieht sich sowohl auf die bei der Teilzeitbeschäftigung vor-
zunehmende Anpassung des Personaleinsatzes (nachfolgend 
unter 1.) als auch auf die Abrechnung der Teilzeitvergütung 
(nachfolgend unter 2.).

1. Anpassung des Personaleinsatzes

Nach § 11 Absatz 2 Satz 6 LRV M-V ist der Personal-
einsatz im Rahmen der in der Leistungsvereinbarung 
nach Art, Inhalt, Umfang, Ziel und Qualität beschriebe-
nen Leistung sowie des zu betreuenden Personenkrei-
ses zeitnah bis zum Umfang der in der Leistungsver-
einbarung geeinten Leistung anzupassen (dynamische 
Sollvorhaltung). Aufgrund dessen ist bei einer Teilzeit-
beschäftigung der Personaleinsatz von 75 % des Be-
treuungspersonals in Relation zum Umfang der wö-
chentlichen Arbeitszeit in Teilzeit anzupassen.

Im Tabellenblatt 2 (�Teilzeit�) wird der Personaleinsatz 
in Relation zum Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit 
gerechnet. Die Berechnung folgt in der Systematik aber 
der Annahme, dass die im Tabellenblatt 4 (�Personal-
ausstattung�) errechnete personelle Ausstattung des 
Betreuungspersonals � allein auf Ganztagsplätze her-
geleitet � auch im Tabellenblatt 5 (�Personalaufwand�) 
vollständig dargestellt wird. Dieses bezieht sich aber 
auf die personelle Ausstattung zum Angebotszeitpunkt. 
Aufgrund der Umsetzung der dynamischen Sollvorhal-
tung durch schon bestehende Teilzeitplätze weichen die 
Angaben in beiden Tabellenblättern voneinander ab. 
Dieser Widerspruch ist aufzulösen.

Die Kommission ist sich einig, dass es insoweit einer 
Änderung der Anlage 4a zum LRV M-V bedarf, aber 
eine Öff nung oder Ergänzung der Formulierungen im 
Landesrahmenvertrag nicht notwendig ist.

2. Abrechnung der Teilzeitvergütung

Nach § 15 Absatz 2 Satz 2 LRV M-V (2. Alternative) 
werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in ei-

Teilzeitvergütung für Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für 
behinderte Menschen

Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport

Vom 28. Juni 2024 � IX-862-00LRV-2022/024-019 �

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport gibt in seiner Funktion als Geschäftsstelle der Evaluierungs- und Entwicklungs-
kommission nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX nachfolgenden Beschluss der Evaluierungs- und Entwicklungskommis-
sion nach § 31 LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX bekannt:

ner anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen als 
Tagessatz kalkuliert. In die prospektive Kalkulation des 
Tagessatzes ß ießen je nach Verhandlungsstufe der Per-
sonalaufwand für die Leitung, das Betriebspersonal, das 
Betreuungspersonal, die Freiwilligendienste, die Ver-
waltung sowie den begleitenden Dienst, die Sachkosten 
sowie die Investitionskosten ein, vgl. § 6 Absatz 4 Satz 4 
Ziff er 1 LRV M-V. Der sich hieraus ergebende Gesamt-
aufwand bildet die Grundlage für einen Tagessatz, der 
sich unter Berücksichtigung von 21 kalendermonatli-
chen Arbeitstagen, d. h. 252 Arbeitstage p. a., und der 
Auslastung nach § 15 Absatz 7 LRV SGB IX ergibt, vgl. 
Tabellenblatt 3 (�3. Stufenmodell�) der Anlage 4a zum 
LRV M-V.

Nach § 6 Absatz 4 Satz 4 Ziff er 5 LRV M-V ist die Teil-
zeitbeschäftigung im Arbeitsbereich einer anerkannten 
Werkstatt für behinderte Menschen wie folgt geregelt:

�Teilzeitbeschäftigung ist eine Beschäftigungsdau-
er von fünf bis zu 34 Stunden wöchentlich. In die-
sen Fällen vermindert sich der Entgeltanteil für das 
Betreuungspersonal im Anteil der Teilzeitbeschäf-
tigung auf 75 %. Auf das entsprechende Tabellen-
blatt der Anlage 4a wird Bezug genommen.�

Die Kommission stellt fest, dass sich das Entgelt nur 
für das Betreuungspersonal im Anteil der Teilzeitbe-
schäftigung auf 75 % vermindert. Alle weiteren in den 
Tagessatz einß ießenden Kalkulationsparameter, d. h. 
der Personalaufwand für die Leitung, die Verwaltung, 
das Betriebspersonal, den begleitenden Dienst, die 
Sach- und Investitionskosten und 25 % der Personal-
aufwendungen für das Betreuungspersonal, bleiben 
von einer Teilzeitbeschäftigung unberührt. Hier ist aus-
weislich des Tabellenblatts 2 (�2. Teilzeit�) der Anla-
ge 4a zum LRV M-V der Tagessatz nach Maßgabe von 
21 monatlichen Arbeitstagen, d. h. 252 Arbeitstagen 
p. a., und der Auslastung nach § 15 Absatz 7 LRV M-V 
zu ermitteln.

Lediglich für 75 % der Personalaufwendungen für das 
Betreuungspersonal ist der Entgeltanteil im Verhältnis 
der wöchentlichen Teilzeitbeschäftigung zur Ganztags-
beschäftigung zu vermindern. Auch hier erfolgt die Be-
rechnung des Tagessatzes unter Berücksichtigung von 
21 monatlichen Arbeitstagen, d. h. 252 Arbeitstagen 
p. a., und der Auslastung nach § 15 Absatz 7 LRV M-V.

Zur Abrechnung bzw. Zahlungsweise ist in § 19 Ab-
satz 1 LRV M-V geregelt, dass die Vergütung aller 
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vom Eingliederungshilfeträger nach Bewilligungen für 
einen Monat gemäß Vergütungsvereinbarungen (Mus-
ter vgl. Anlage 8b) zu zahlenden Entgelte zum 15. des 
laufenden Monats fällig wird ohne dass es einer Rech-
nungsstellung bedarf.

Hieraus ergeben sich angesichts der Bewilligungspra-
xis folgende Abrechnungsmöglichkeiten:

a) Bewilligung eines Ganztagsplatzes von 35 Stunden 
wöchentlich für 21 monatliche Arbeitstage,

b) Bewilligung eines Teilzeitplatzes ab 34 Stunden bis 
5 Stunden wöchentlich für 21 monatliche Arbeitstage,

c) Bewilligung eines Teilzeitplatzes ab 34 Stunden bis 
5 Stunden wöchentlich für weniger als 21 monat-
liche Arbeitstage.

Es besteht Einigkeit, dass bei allen Abrechnungsmög-
lichkeiten die Regelung des § 6 Absatz 4 Satz 4 Ziff er 5 
LRV M-V maßgeblich ist.
Das bedeutet, dass auch in der Variante c), d. h. bei ei-
ner Bewilligung eines Teilzeitplatzes für weniger als 21 
monatlichen Arbeitstagen, sich lediglich der Entgeltan-
teil für das Betreuungspersonal im Anteil der Teilzeit-
beschäftigung vermindert. Dies bedeutet, dass der auf 
der Grundlage von 21 monatlichen Arbeitstagen ermit-
telte Tagessatz auch an Arbeitswochentagen zu zahlen 
ist, an denen der Leistungsberechtigte keine Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben in einer anerkannten 
Werkstatt für behinderte Menschen in Anspruch nimmt.

Die Kommission ist sich einig, dass es insoweit in rech-
nerischer Hinsicht keiner Änderung der Anlage 4a zum 
LRV M-V bedarf und eine Öff nung oder Ergänzung der 
Formulierungen im Landesrahmenvertrag nicht not-
wendig ist. Notwendig sind Klarstellungen in den An-
lagen 4a und 8b zum LRV M-V.

II. Lösungen

1. Anpassung des Personaleinsatzes

Zur Klarstellung werden folgende Änderungen in der 
Anlage 4a zum LRV M-V vorgenommen:

� Im Tabellenblatt �5. Personalaufwand� wird eine Zei -
le 89 eingefügt, in der automatisch das zum Aus-
gleich zu berücksichtigende Betreuungspersonal er-
mittelt wird und auf Basis der dargestellten Personal-
kosten je VK hochgerechnet wird.

� Der hochgerechnete Betrag wird im Tabellenblatt 
�3. Stufenmodell� beim Betreuungsaufwand (und im 
Tabellenblatt �4. Personalausstattung� Zelle E21 � 
hier aber nur zur Darstellung) hinzuaddiert. Er ß ießt 
damit in alle weiteren Berechnungen mit ein.
Die Zeile wird nur angezeigt, wenn das vorhandene 
Personal (siehe Tabellenblatt �5. Personalaufwand� 
Zelle B88) niedriger als das vorgegebene Personal 
nach Stellenschlüssel (siehe Tabellenblatt �4. Perso-
nalausstattung� Zelle D21) ist.

� Im Tabellenblatt �5. Personalaufwand� ist in Zeile 
120 eine Erläuterung zum Ausgleich Betreuungs-
personal für Teilzeitvergütung eingefügt, die nur 
angezeigt wird, wenn das vorhandene Personal 
(siehe Tabellenblatt �5. Personalaufwand� Zelle 
B88) niedriger als das vorgegebene Personal nach 
Stellenschlüssel (siehe Tabellenblatt �4. Personal-
ausstattung� Zelle D21) ist.

2. Abrechnung der Teilzeitvergütung

Im Tabellenblatt 2 (�2. Teilzeit�) der Anlage 4a zum 
LRV M-V werden zur Klarstellung folgende Formulie-
rungen vorgenommen:

� Zelle A1: Streichung von �arbeitstäglich�

� Zelle E4: Änderung von �je Arbeitstag� in �je Ar-
beitswochentag�

� Zelle B12: Ergänzung von �Anteil Þ x� auf �Anteil 
Þ x (5-Tage-Woche)�

� Zelle C12: Änderung in �Anteil Personalkosten�

� Zelle D12: Änderung in �je Arbeitswochentag�.

Die Anlage 8b zum LRV SGB IX wird zur Klarstellung 
wie folgt ergänzt und angepasst:

� Neuformulierung des § 3 Absatz 2:

�(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung wird je Ar-
beitswochentag ein Tagessatz entsprechend der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach Anla-
ge 1 vereinbart. Dabei sind Arbeitswochentage die 
Werktage von Montag bis Freitag, unabhängig von 
der jeweiligen Bewilligung.�

� Einfügung eines neuen § 5 Absatz 2 und 3:

�(2) Der jeweilige Tagessatz wird bei einer Anwesen-
heit am Arbeitswochentag der Leistungsinanspruch-
nahme unabhängig von der Dauer abgerechnet.

(3) Bei Teilzeitbeschäftigten erfolgt eine Abrech-
nung des bewilligten Stundenumfangs verteilt auf 
Montag bis Freitag (z. B. Bewilligung von Teilzeit-
beschäftigung von 15 Stunden an 3 Arbeitstagen je 
Woche entspricht einem abzurechnenden Stunden-
umfang von 15 Stunden von Montag bis Freitag). 
Dabei sind Arbeitswochentage die Werktage von 
Montag bis Freitag, unabhängig von der jeweiligen 
Bewilligung.�

� Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 4 
bis 6.

� Im neuen Absatz 4 wird Satz 2 wie folgt formuliert:

�Solange für diese Leistungen keine Musterleis-
tungsquittung vorliegt, erfolgt der Leistungsnach-
weis auf der Grundlage von Anlage 9.�.
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3. Sonstige Änderungen

Folgende weitere redaktionelle Anpassungen werden in 
Anlage 4a zum LRV M-V vorgenommen:

� im Tabellenblatt 1 �Stammdaten�:

� Zeile 20: Streichung der Wörter �auf Stufe 1�

� Zeile 22: Streichung der Wörter �bzw. verein-
bart�

� Zeile 30: Streichung der Wörter �Ort, Datum�

� Zeile 32: Streichung des Wortes �Rechtsträger�

� Zeile 33: Einfügung von zwei Kästchen

� Zeile 34: Einfügung der Wörter �Ort, Datum� 
und �rechtsverbindliche Unterschrift�

� im Tabellenblatt 9 �Beförderung�:

� Zeilen 11, 12 und 13: Streichung der Angabe 
�nn�.

Außerdem werden zur Vermeidung von Fehlermel-
dungen in der gesamten Anlage 4a des LRV M-V 
Wenn-Funktionen um Wennfehler-Funktionen ergänzt.

Die überarbeitete Kalkulation (Anlage 4a LRV M-V) und 
die überarbeitete Mustervergütungsvereinbarung (Anlage 8b 
LRV M-V) sind bekannt gemacht.

AmtsBl. M-V 2024 S. 756
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Im Amt Seenlandschaft Waren ist zum 1. September 2025 die 
Vollzeitstelle des

Leitenden Verwaltungsbeamten (m/w/d)

neu zu besetzen.

Das Amt Seenlandschaft Waren mit Sitz in der Stadt Waren (Mü-
ritz) verwaltet zwölf Gemeinden mit ca. 9 500 Einwohnern.

Das Amt wird durch einen ehrenamtlichen Amtsvorsteher geleitet 
und gesetzlich vertreten.

In der Amtsverwaltung sind derzeit 35 Mitarbeiter in Teil- und 
Vollzeit beschäftigt.

Das Amtsgebiet ist ländlich geprägt und erstreckt sich über 503 km2 
zwischen Seen und Wäldern am Müritz-Nationalpark und dem Na-
turpark Nossentiner-Schwinzer Heide.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: www.
amt-slw.de/Ausschreibungen/Vergaben

Waren, den 9. Juli 2024

Amt Seenlandschaft Waren
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